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Was wir dazu sagen

Belohnung außerdienstlicher Tätigkeit im WK
Von Lt. Uliin Streif!

Jede Teilnahme an außerdienstlichen Konkurrenzen erfordert Opfer an
Zeit und Kraft. Eine außerdienstliche Leistung hat darum Anrecht auf
Anerkennung von Seiten der Kommandanten. T3as Problem der Belohnung
der Teilnahme an freiwilligen Wehrsportveranstaltungcn. insbesondere an
Mannschaftskonkurrenzen als Einheitsmannschaft, beschäftigt regelmäßig
die Kompagnie- und Bataillonskommandanten. Aus diesem Grunde soll es

hier kurz behandelt werden.
Die Gefahren, die sich im Zusammenhang mit der Belohnung

außerdienstlicher Betätigung ergeben, können wir durch Hinweis auf ein
Beispiel verdeutlichen, das sich im vergangenen Herbst abspielte und in der
betroffenen Einheit viel diskutiert wurde. Ein BataiUoiiskommandant ließ
damals die Teilnehmer am Divisionslauf (Ausscheidungen für die Soramcr-
armeemeisterschaft) am Dicnstsonntag des folgenden WK am Samstagabend

in den Urlaub abtreten; er schenkte ihnen also 12 Stunden Urlaub.
Ist eine solche freundliche Geste angemessen und berechtigt

1. Der Sinn und Nutzen des Wehrsportes liegt in erster Linie in der

körperlichen Ertüchtigung und der Erhaltung gewisser militärischer
Fähigkeiten. Wer privat regelmäßig Sport treibt, wer die Militärschuhe für sich

allein in Trainingsmärschen vor dem WK einläuft, wer regelmäßig schießt

usw., tut unter Umständen ebenso viel zur Erhaltung seiner Wehrfähigkeit
wie jener, der an irgend einer Wchrsportveranstaltung teilnimmt. Ebenso

ist die Teilnahme an wehrsportlichen Einzclwcttkämpfcn (Mehrkampf
Märsche) jener an Mannschaftswcttkänipfen gleichwertig. Aus diesem

Grunde muß man gerechterweise entweder alle, die in irgend einer Weise
außerdienstlich ihre Wehrfähigkeit fördern, belohnen, oder man muß darauf

verzichten. Erstercs ist aber praktisch nicht durchführbar, weil dem
Kommandanten die nötigen Unterlagen fehlen. Zudem würde es, wollte
man konsequent die Teilnahme an freiwilligen außerdienstlichen
Veranstaltungen belohnen, zu übertriebenen Konsequenzen führen: Man denke

z. B. an die Teilnahme am Fcldschießcn.

2. Darüber hinaus kann die massive Belohnung außerdienstlicher

Tätigkeit die gesunde Einstellung einer Truppe zur Wehrhaftigkeit bedrohen.
Es gibt einmal zu denken, daß der Kommandant meint, ohne Einbuße in
der Ausbildung 12 Stunden des WK wegfallen lassen zu können; den Zu¬

Fortsetzung Seite 157

154



rückgebliebencn kann das leicht das Gefühl vermitteln, sie würden im Dienst
behalten, nicht weil es nötig, sondern weil es Vorschrift sei. Vor allem aber

fällt damit der geistige Gewinn der Teilnahme an freiwilligen Wehrsport-
anlässen dahin : Die Teilnahme erfolgt dann dem Lohn zuliebe statt um der

guten Sache willen, sie wird «erkauft»! Bei echter Freiwilligkeit hat der
Soldat gemäß dem Milizgedanken von sich aus, aus eigener Einsicht,
etwas für seine Wehrhaftigkeit getan, weil er ja Militärdienst leistet, um
sein eigenes Vaterland (und sich selber zu verteidigen. Gerade dieser

außerordentliche geistige Wert, der im Wehrsport ruht, wird durch solche

Belohnung und die damit bezweckte Anlockung zu künftiger wehrsportlicher

Betätigung in Frage gestellt.
3. Das erste Gebot unseres Dienstbetriebes ist die Erfüllung unserer

Pflicht. Im Fricdensdienst bedeutet dies vor allem die einwandfreie Absol-
vierung des gesamten Ausbildungsprogrammes. Daraus folgt, daß Belohnung

zusätzlicher außerdienstlicher Leistungen auf Kosten der Ausbildungszeit

im Widerspruch zu den Erfordernissen der militärischen Pflicht steht.

4. Auch praktische Schwierigkeiten lassen ein solches Belohnungs-
system fragwürdig erscheinen. Wie verhält sich der Kommandant, wenn
nur ein Teil der Mannschaft im betreffenden Jahr WK leistet, die andern
erst im folgenden Jahr, also in einem Jahr ohne Armeemeisterschaft ; Und
wird er auch so großzügig sein, wenn z. B. nach Wintcrarmccmeister-
schaften bei WK-Beginn seit dem Wettkampf 9 Monate vergangen sind
und nicht nur, wie im vorliegenden Fall, zwei Wochen

5. Es geht hier um den Grundsatz, daß 111 der Armee einer Demokratie
jeder Wehrniann aufgerufen ist, nicht um irgend eines Vorteiles willen,
sondern im Interesse der eigenen Wehrbcreitschaft, im Dienst am Vaterland,
möglichst gut vorbereitet, möglichst leistungsfähig zu sein. Heute, wo unter
dem Eindruck der Tragödie der ungarischen Helden überall der Ruf nach

freiwilligen Kursen in der Panzerabwehr usw. laut wird, sollte unser Gefühl
für echte Freiwilligkeit wieder neu geklärt sein.

6. Nach der Kritik soll noch ein Vorschlag angebracht werden. Mann-
schaftsleistungen vermitteln das Erlebnis der Kameradschaft. Auf Wunsch
könnte Mannschaften, welche an einer Wchrsportveranstaltung teilgenommen

haben, gestattet werden, an einem oder an mehreren Abenden im WK
länger beisammen zu sein. So wäre das Ziel der Anerkennung ohne
Beschneidung der WK-Zeit zu erreichen. Keiner der andern, die sich auch

freiwillig ertüchtigen, ohne gerade an den Mannschaftswettkämpfcn
mitgemacht zu haben, würde sich benachteiligt fühlen. Der Charakter des

Lohnes wäre weggefallen und die Leistung der Mannschaft wäre in einer
soldatischen Weise anerkannt.
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